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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1992

Norm

ZPO §502 HV

Rechtssatz

Kann der Rechtsmittelwerber zumindest zu einem Teil der verfolgten Forderung eine erhebliche Rechtsfrage aufzeigen,

steht es ihm frei, "einfache" Rechtsfragen auch zu den anderen Anspruchsteilen vorzutragen.

Entscheidungstexte

4 Ob 541/92
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